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1. Arztliches Werberecht

1.1 Rechtsgrundlage

Seit 1997 gilt eine neue Musterberufsordnung für die deutschen Ärztinnen

und Ärzte. Die Berufsordnung unterscheidet zwischen unerlaubter Werbung

und erlaubter sachlicher Information über die berufliche Tätigkeit des

niedergelassenen Arztes.

1.1.1 Grundsatz

Es bleibt allerdings bei dem Grundsatz, dass der Arzt nach wie vor nicht für

seine berufliche Tätigkeit werben darf.

Als einzige Ausnahme zu diesem Grundsatz sind sogenannte sachliche

Informationen im bestimmten Ausmaß gem. § 27 MBO erlaubt.

1.1.2 Novellierung

Auf dem 105. Deutschen Ärztetag 2002 wurde die Novellierung einzelner

Vorschriften der (Muster) Berufsordnung § 27,28 in Verbindung mit Kapitel

D 1 Nr. 1- 5, § 15 Absatz 2 § 20 Absatz 3 beschlossen. Insoweit gelten für

das ärztliche Werberecht nunmehr § 27 und 28 in geänderter Form weiter.

Beschlussprotokoll des 105. Deutschen Ärztetages vom 28.-31. Mai 2002 in Rostock

Auf Antrag des Vorstandes der Bundesärztekammer (Drucksache V-1) beschließt der 105. Deutsche
Ärzletag mit großer Mehrheit:
Änderungen der §§ 27. 28 Kapitel 0 I Nr. 1-5 und § 17 und § 18. § 22a, § 15, § 20 BO

A) 1. Der Abschnitt B. IV. "Berufliches Verhalten"
2. "Berufliche Kommunikation" wird wie folgt aefasst:

1.1 §§27 und 28 i.d.F. des 103. Dt. Ärztetages werden aufgehoben und
erhalten folgende Fassung:

§ 27 Erlaubte Information und berufswidrige Werbung

1. Zweck der nachstehenden Vorschriflen der Berufsordnung ist die Gewährleistung des
Palientenschutzes durch sachgerechte und angemessene Information und die Vermeidung einer
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dem Selbstverständnis des Arztes zuwider1aufenden Kommerzialisierung des Arztberufs.

2. Auf dieser Grundlage sind dem Arzt sachliche berufsbezogene Informationen gestattet.

3. Berufswidrige Werbung ist dem Arzt untersagt Berufswidrig ist insbesondere eine anpreisende,
irreführende oder vergleichende Werbung
Werbeverbote aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen bleiben unberührt.

4. Der Arzt kann

1. nach der Weiterbildungsordnung erworbene Bezeichnungen,

2. nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erworbene Qualifikationen,

3. Tätigkeitsschwerpunkte
und

4. Organisatorische Hinweise

ankündigen.
Die nach Nr 1 erworbenen Bezeichnungen dürfen nur in der nach der
Weiterbildungsordnung zulässigen Form geführt werden. Ein Hinweis auf die ver1eihende
Ärztekammer Ist zulässig.
Andere Qualifikationen und Tätigkeitsschwerpunkte dürfen nur angekündigt werden, wenn
diese Angaben nicht mit solchen nach geregeltem Weiterbildungsrecht erworbenen
Qualifikationen verwechselt werden können.

5. Die Angaben nach Abs 4 Nr. 1 bis 3 sind nur zulässig, wenn der Arzt die umfassten
Tätigkeiten nicht nur gelegentlich ausübt.

6. Die Ärzte haben der Ärztekammer auf deren Verlangen die zur Prüfung der
Voraussetzungen der Ankündigung erforderlichen Unterlagen vorzulegen Die Ärztekammer
ist befugt, ergänzende Auskünfte zu verlangen

628 Verzeichnisse

Ärzte dürfen sich in Verzeichnisse eintragen lassen, wenn diese folgenden Anforderungen gerecht
werden:

1. sie müssen allen Ärzten, die die Kriterien des Verzeichnisses erfüllen, zu denselben
Bedingungen gleichermaßen mit einem kostenfreien Grundeintrag offen stehen,

2. die Eintragungen müssen sich auf die ankündigungsfähigen Informationen beschränken und

3. die Systematik muss zwischen den nach der Weiterbildungsordnung und nach sonstigen
öffentlich-rechtlichen Vorschriften erworbenen Qualifikationen einerseits und
Tätigkeitsschwerpunkten andererseits unterscheiden

4. Die Niederlassung ist durch ein Praxisschild kenntlich zu machen.
Der Arzt hat auf seinem Praxisschild

.Den Namen

.Die (Fach-) Arztbezeichnung

.Die Sprechzeiten sowie

.Ggf. die Zugehörigkeit zu einer Berufsausübungsgemeinschaft

.Gern. § 22 iV.m. Kap. D 11 Nr. 8 anzugeben

Ärzte, welche nicht unmittelbar patientenbezogen tätig werden, können von der Ankündigung~


